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ANALYSEN UND BERICHTE

KSZE

Die wirtschaftlichen Implikationen der KSZE
Peter Hermes, Bonn

Innerhalb der Ost-West-Beziehungen der Nachkriegszeit nimmt die Konferenz für Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa (KSZE) einen besonderen Platz ein. Sie ist der erste Versuch, auf multilate
raler Ebene — unter Hinzuziehung der Neutralen und Ungebundenen — Rahmenrichtlinien für ein fried
liches und konstruktives Zusammenleben der Staaten in Europa zu erarbeiten.

Im Rahmen der KSZE konnten Probleme der 
Ost-West-Beziehungen angesprochen werden, 

die bislang auf der bilateralen Ebene in dieser 
umfassenden Weise noch nicht diskutiert wurden. 
Das gilt cum grano salis auch für das Gebiet der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das in der 
II. Hauptkommission der KSZE, dem „Korb II“ , er
örtert wurde. Der Komplex der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit ist von der Sowjetunion, von der 
die Initiative zur KSZE ausging, der KSZE-Thema- 
tik nachträglich hinzugefügt worden. Moskau mag 
damit auch den Wunsch verbunden haben, besse
ren und dauerhaften Zugang zum technologischen 
Wissen der westlichen Industrieländer zu erlangen 
und den Westen zu veranlassen, seine angebliche 
„Diskriminierung" im Handel mit dem Osten abzu
bauen.
Diese östlichen Anliegen spielten denn auch eine 
wichtige Rolle im „Korb II“ . Demgegenüber haben 
die westlichen Länder, insbesondere die neun 
EG-Länder, in gründlicher und gut abgestimmter 
Vorbereitung ein positiveres und konstruktiveres 
Programm für die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Ost und West erarbeitet, dessen Grund
lage die Auffächerung der Thematik des „Kor
bes II“ in eine Reihe konkreter Sachgebiete und 
deren gründliche Erörterung in Fachkommissionen 
bildete. Zu beachten ist hier auch, daß einige Ma
terien des „Korbes II“ in die ausschließliche Kom
petenz der EG fallen, was sich schließlich auch in 
einer Beteiligung der Gemeinschaft an der Unter
zeichnung der Schlußakte manifestierte. Damit 
und durch eine entsprechende Erklärung des der
zeitigen EG-Ratspräsidenten Moro in Helsinki hat
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die Gemeinschaft die Konferenzdokumente akzep
tiert und ihre Bereitschaft erklärt, bei ihrer Ver
wirklichung mitzuarbeiten.
Der westlichen Konzeption lag insgesamt die 
Überlegung zugrunde, auf der KSZE die Chance 
zu nutzen, im wirtschaftlichen Bereich Regeln für 
eine bessere und reibungslosere Zusammenarbeit 
zwischen Ost und West aufzustellen, ohne dabei 
den aussichtslosen Versuch zu unternehmen, die 
Systeme, so wie sie sind, zu verändern. Es ging 
darum, die systembedingten Reibungsverluste bei 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu verringern 
und einen effektiveren modus vivendi zwischen 
Ost und West zu schaffen, der eine Dauerhaftig
keit und Kontinuität der Beziehungen garantiert 
und zur Stabilisierung der Verhältnisse und zur 
Stärkung des Vertrauens zwischen Ost und West 
beiträgt.
Bei der nunmehr verabschiedeten Schlußakte mit 
den zahlreichen Resolutionen handelt es sich 
wohlgemerkt nicht um neues Völkerrecht, das be
stehende multilaterale Verträge im wirtschaftlichen 
Bereich abändert oder ergänzt, sondern um all
gemeine Verhaltensregeln und Absichtserklärun
gen von politisch-moralischem Gewicht.

Eine erste Wertung der in „Korb II“ erzielten Er
gebnisse kann sich daher in erster Linie auf die 
potentiellen und von uns angestrebten Auswirkun
gen der Konferenzabsichten auf die Ost-West- 
Wirtschaftsbeziehungen erstrecken. Erst die Zu
kunft wird im einzelnen zeigen, inwieweit die Kon
ferenztexte mit Leben ausgefüllt werden können; 
und von unserem Geschick in späteren bi- und 
multilateralen Verhandlungen wird es abhängen, 
wie weit wir unseren Vorstellungen zur Verwirk
lichung zu verhelfen vermögen.

Die Resolutionen des „Korbes II“ geben uns jeden
falls eine gute und breite Grundlage, von der aus 
wir unsere Vorstellungen im Bereich der wirt
schaftlichen und wissenschaftlichen Zusammen
arbeit geltend machen und untermauern können.
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In dieser zukunftsgerichteten Möglichkeit einer 
weiter verbesserten Ost-West-Wirtschaftskoopera- 
tion liegt die Hauptbedeutung der Schlußakte von 
Helsinki.
Der Teil II der Schlußakte („Zusammenarbeit in 
den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und der Technik sowie der Umwelt“ ) gliedert sich 
in eine Präambel und 6 Abschnitte: Handel; indu
strielle Kooperation und Projekte gemeinsamen 
Interesses; Bestimmungen, die Handel und indu
strielle Kooperation betreffen; Wissenschaft und 
Technik; Umwelt; Zusammenarbeit in anderen Ge
bieten (vgl. Bundestagsdrucksache 7/3867 vom 
23. 7.1975).

Hier sollen im folgenden nur die wichtigsten 
Aspekte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit an
gesprochen werden:
Der „Korb II“ enthält sowohl allgemeine Leitlinien 
für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Teil
nehmerstaaten als auch Empfehlungen für kon
krete Maßnahmen.
Bei den allgemeinen Leitlinien nehmen das Prin
zip der ausgewogenen Gegenseitigkeit und die 
positive Erwähnung der Meistbegünstigung einen 
hervorragenden Platz ein.

Die Verankerung des Prinzips der „ausgewogenen 
Gegenseitigkeit" verdient deshalb hervorgehoben 
zu werden, weil wir hierin wirklich einen funda
mentalen Grundsatz der Wirtschaftsbeziehungen 
mit den Staatshandelsländern sehen. Er ist in der 
Präambel formuliert worden als „Gegenseitigkeit, 
die insgesamt eine ausgewogene Aufteilung der 
Vorteile und Verpflichtungen vergleichbarer Trag
weite ermöglicht“ .
Angesichts der Unterschiede der Wirtschaftssy
steme — man denke nur an die nur dem westlichen 
Wirtschaftssystem eigene Lenkungsfunktion der 
Zölle — können Konzessionen auf der einen Seite 
oft nicht mit gleich artigen, d. h. formal gleichen 
Konzessionen auf der anderen Seite aufgewogen 
werden. Um die Ausgewogenheit der Wirtschafts
beziehungen herzustellen, müssen die marktwirt
schaftlich orientierten Länder deshalb z. B. im 
Falle von Zollsenkungen von den Staatshandels
ländern andere, gleichwertige Zugeständnisse im 
wirtschaftlichen Bereich fordern können (Preis
schutzklauseln, Marktöffnung, Steigerung des 
Westhandels der Staatshandelsländer im Rhyth
mus ihres Gesamtaußenhandels usw.). Wir muß
ten also die „Gleichwertigkeit“ bzw. „Ausgewo
genheit“ der Vorteile und Verpflichtungen fordern, 
um eine echte Ausgewogenheit im Ost-West-Han- 
del zu gewährleisten. Nur mit diesem Prinzip 
können wir den Ost-West-Handel sowohl dyna
misch (z. B. Öffnung der Ostmärkte als gleichwer
tige Gegenleistung für den Abbau von Zöllen) als 
auch defensiv (z. B. restriktive Handelspolitik als

Antwort auf einschränkende Maßnahmen des 
Ostens) gestalten.
Die Definition der ausgewogenen Gegenseitigkeit 
wird insbesondere auch bei künftiger bilateraler 
Gewährung der Meistbegünstigung von Bedeu
tung sein. Die osteuropäischen Staaten hatten 
eine Verankerung der Meistbegünstigung in der 
Schlußakte der Konferenz gewünscht, wobei im 
übrigen zu beachten ist, daß sich die Meistbegün
stigung nach östlicher Ansicht nicht nur auf Zölle 
und zollähnliche Abgaben, sondern auch auf men
genmäßige Beschränkungen und andere Instru
mente westlicher Importlenkung erstreckt.
Diesem Wunsch konnten die EG-Länder schon 
deshalb nicht entsprechen, weil aufgrund der ge
meinsamen Handelspolitik der EG die Kompetenz 
zur Gewährung der Meistbegünstigung seit dem 
1.1.1973 bei der Gemeinschaft selbst liegt, die 
formell nicht Konferenzteilnehmer war. Auch ver
traten wir und die anderen westlichen Länder den 
Standpunkt, daß die Meistbegünstigung auf der 
KSZE auch schon deswegen nicht gewährt wer
den könnte, da diese kein Gremium für Handels
vertragsverhandlungen sei. Aus diesen Gründen 
wurde zur Meistbegünstigung nur folgender Pas
sus in die allgemeine Handelsresolution aufge
nommen:
„Die Teilnehmerstaaten erkennen die vorteilhaf
ten Wirkungen an, die sich aus der Anwendung 
der Meistbegünstigung für die Entwicklung des 
Handels ergeben können.“
Von einer unmittelbaren praktischen Auswirkung 
dieser Formel auf die beteiligten Staaten kann man 
nicht sprechen. Die Haltung der westlichen Staaten 
bei zukünftigen Verhandlungen ist nicht präjudi- 
ziert. Andererseits bedeutet die Nichtgewährung 
der Meistbegünstigung auf der KSZE für die ost
europäischen Staatshandelsländer — jedenfalls im 
Verhältnis zur EG — keinen Nachteil, da sie ihnen 
seitens der EG bereits de facto gewährt wird. Dar
über hinaus genießen diese Staaten die Meistbe
günstigung auch de jure, soweit sie GATT-Mitglie- 
der sind — d. h. alle außer der UdSSR, Bulgarien 
und der DDR. Durch die Erwähnung der Meistbe
günstigung im KSZE-Dokument wird daher nur 
das Verhältnis der EG zur UdSSR und zu Bulga
rien sowie dasjenige anderer osteuropäischer 
Staaten zu anderen westlichen Ländern, insbe
sondere zu den Vereinigten Staaten, mittelbar 
berührt. Es dürfte diesen Ländern und der EG 
bei Zugrundelegung des Prinzips der ausgewoge
nen Gegenseitigkeit in Zukunft leichter fallen, die 
Meistbegünstigung vertraglich einzuräumen.

Unsere vorstehend skizzierte Position zur Meist
begünstigung wird auch nicht durch die Erwäh
nung der „Gleichheit der Partner" in der Präam
bel zu „Korb II“ berührt. Durch die Formulierung 
„auf der Grundlage der Gleichheit und gegensei
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tigen Zufriedenheit der Partner" wird klargestellt, 
daß sich die Gleichheit auf das jeweilige bilate
rale Verhältnis der späteren Handelspartner be
schränkt und nicht im Sinne einer Gleichbehand
lung im Verhältnis zu Dritten, mit den die östliche 
Seite besonders interessierenden Komponenten 
der Meistbegünstigung und Liberalisierung, inter
pretiert werden kann. Durch diesen Hinweis auf 
die „Gleichheit der Partner“ können also insbe
sondere auch nicht das Abschöpfungssystem im 
Agrarmarkt sowie die EG-Präferenzzölle gegen
über Ländern der Dritten Welt unterlaufen werden. 
Wertvoll für den Ost-West-Handel werden sich 
auch einige andere Bestimmungen der allgemei
nen Handelsresolution auswirken. So werden sich 
die Teilnehmerstaaten „bemühen, die der Ent
wicklung des Handels entgegenstehenden Hinder
nisse jeglicher Art abzubauen oder schrittweise 
zu beseitigen“ und „soweit wie möglich abrupte 
Schwankungen in ihrem Warenverkehr zu vermei
den“ . Auch enthält diese Resolution eine Schutz
klausel gegen Marktzerrüttung.
Bei den Empfehlungen für konkrete Maßnahmen 
nehmen Fragen der verbesserten Information, der 
Geschäftskontakte und der Errichtung von Firmen
vertretungen einen breiten Raum ein. Bei den zum 
Teil sehr detaillierten Resolutionen geht es um 
Marktforschung, Werbung, Errichtung von Lagern, 
Fragen des Kundendienstes, die Arbeitsbedingun
gen von Firmenvertretern, die Beteiligung kleine
rer und mittlerer Unternehmen an Kooperations
projekten, um Kontakte auf betrieblicher Ebene 
zwischen Managern und Technikern und um neue 
Kooperationsformen in Staatshandelsländern (Ge
mischte Unternehmen), schließlich auch um die 
Betonung von Möglichkeiten für gemeinsame Pro
jekte im Energie- und Rohstoffbereich.
Die Bedeutung der Verbesserung von Geschäfts
kontakten wird z. B. in der Resolution über Ge
schäftskontakte und -möglichkeiten hervorgeho
ben. Hier wird spezifiziert, daß die Kontakte zwi
schen Verkäufern und Abnehmern von Dienstlei
stungen verbessert werden sollen sowie Kon
takte, die dem Kundendienst dienen. Parallel dazu 
wird in der Resolution über Handelsförderung be
tont, „daß es für die Exporteure erforderlich ist, 
mit den Bedürfnissen potentieller Kunden und Ver
braucher möglichst genau vertraut zu sein und sie 
zu berücksichtigen“ . Wir sehen in diesen Aussa
gen einen spürbaren Fortschritt für unsere Wirt
schaftsbeziehungen mit dem Osten, die bislang 
darunter litten, daß gerade detaillierte Informatio
nen fehlten.
Auch sollen in Zukunft weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Firmen
vertreter getroffen werden; ihnen sollen die für 
ihre Tätigkeit notwendigen Informationen, Ge
schäfts- und Wohnräume und Kommunikations
mittel zur Verfügung gestellt werden. Schließlich

wurde auch die Bedeutung einer stärkeren Betei
ligung kleinerer und mittlerer Unternehmen am 
Handel zwischen den Teilnehmerstaaten aner
kannt.
Eines der größten Hindernisse für Vorausplanun
gen im Ost-West-Handel war bislang der Mangel 
an Information über die östlichen Wirtschaftspläne. 
In der Resolution über Handel und Wirtschaft er
klären die Teilnehmerstaaten nun ihre Bereit
schaft, die Veröffentlichung und Verbreitung der 
wirtschaftlichen und kommerziellen Information zu 
fördern, insbesondere der Außenhandelsstatisti
ken und Statistiken über Produktion, Volkseinkom
men, Staatshaushalt, Verbrauch und Produktivität. 
In der Resolution über Industrielle Kooperation 
heißt es dazu: „Die Teilnehmerstaaten halten es 
für wünschenswert, die Qualität und Quantität der 
allgemeinen Ausrichtung staatlicher Wirtschafts
pläne und -programme, der Planungsprioritäten 
und der wirtschaftlichen Marktbedingungen zu 
verbessern“ . Es besteht die Aussicht, daß sich 
unsere Exporteure nun langfristig auf die Bedarfs
struktur in den Ostblockstaaten besser werden 
einrichten können.
Diese vorerwähnten Ergebnisse mögen nach zwei
jährigen Verhandlungen in Genf als nicht gerade 
überwältigend erscheinen. Vor dem Hintergrund 
der wachsenden Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen 
stellen die KSZE-Dokumente jedoch erhebliche 
praktische Erleichterungen in Aussicht und für 
deren künftige ausgewogene Gestaltung und In
tensivierung ein breites Spektrum von Argumen
ten und Leitlinien zur Verfügung.
Das zunehmende Gewicht unseres Osthandels er
hellen die nachstehenden Zahlen:
In den Jahren 1970-1974 haben sich die deut
schen Ostausfuhren verdreifacht (von 5,4 Mrd. DM 
auf 15,8 Mrd. DM). In den ersten 5 Monaten dieses 
Jahres sank unsere Ausfuhr weltweit um 5,4 % 
auf 89,8 Mrd. DM von 95 Mrd. DM im gleichen Vor
jahreszeitraum. Dagegen stiegen in derselben Zeit 
unsere Exporte in die osteuropäischen Staats
handelsländer um 24,4% auf 7 Mrd. DM. In dieser 
Zeit gingen unsere Exporte in den EG-Raum um 
11,9%, in die USA um 34,9% zurück. Unsere Aus
fuhr in den Ostblock erreichte damit einen Anteil 
von 7,9 %  an unserer Gesamtausfuhr, während 
die Ausfuhr in die USA auf 6,7% sank.

Hervorzuheben ist auch, daß gerade jetzt das In
teresse unserer Industrie an solchen Absatzmärk
ten wächst, die anderen konjunkturellen Bewe
gungen folgen als unsere traditionellen Haupt
absatzmärkte. Aus diesem Grund gewinnen die 
Wirtschaftsräume Osteuropas an Bedeutung für 
uns. In diesem Zusammenhang können die Ergeb
nisse des „Korbes II“ der KSZE durchaus ihre 
positive Wirkung haben.
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